
Abweichsatzung zur Satzung
über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen

Aufgrund des § 132 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 23.09.2004 (BGBl. I, S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom
30.06.2017  in  Verbindung  mit  §  10  des  Niedersächsischen  Kommunalverfassungs-
gesetzes (NkomVG) vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 2
des Gesetzes vom 02.03.2017 (Nds. GVBl. S. 48)  und § 10 Abs. 5 der  Erschließungs-
beitragssatzung der Stadt Jever vom 24.09.1987, zuletzt geändert am 26.05.2005, hat der
Rat  der  Stadt  Jever  in  seiner  Sitzung  vom 26.10.2017  folgende  Abweichsatzung
beschlossen:

§ 1 
Geltungsbereich

Diese Satzung betrifft die Erschließungsanlage „Grenze“.

§ 2 
Merkmale der endgültigen Herstellung der Erschließu ngsanlage

In Abweichung von den Merkmalen der endgültigen Herstellung des § 10 Abs. 1 und 2 der
Erschließungsbeitragssatzung der Stadt Jever vom 24.09.1987 gilt die unter § 1 genannte
Erschließungsanlage ohne Entwässerungseinrichtung als endgültig hergestellt.

§ 3
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft.

Jever, den 26.10.2017

___________________________________
Albers

Bürgermeister


